
 

Allgemeine Geschäftsbedingung für Miete Garderobenkästli Eiszentrum Luzern AG 

 

1. Einverständniserklärung: Die allgemeine Geschäftsbedingung ist Bestandteil der 

Mietvereinbarung eines Garderobenkästchens und ist ab Schlüsselübergabe rechtswirksam. 

Das gemietete Kästli wird zur Mietzeit vollumfänglich dem Mieter überlassen. Der Mieter ist für 

deren Sauberhaltung verantwortlich.  

 

2. Lagerungen: In den Garderobenkästchen dürfen nur zweckkonforme Materialien gelagert 

werden (Sportausrüstung u.ä.). Es darf keine verderbliche Ware oder verbotene Substanzen 

gelagert werden. In Verdachtsfällen sind die Mitarbeiter des Regionalen Eiszentrums berechtigt 

das Garderobenkästchen zu öffnen und entsprechende Handlungen vorzunehmen (u.a. 

Informieren der Polizei). 

 

3. Annullationskosten/ -fristen: Eine Mietanfrage über die Webseite ist verbindlich, sofern noch 

Garderobenkästli frei sind. Garderobenkästli können ausschliesslich halbjährlich auf 1. April 

oder 1. Oktober gemietet werden. Das Mietverhältnis wird stillschweigend um ein weiteres 

Halbjahr verlängert sofern der Schlüssel nicht bei Ablauf eines Mietverhältnisses (spätestens 31. 

März oder 30. September) zurückgegeben wird.  

 

4. Schlüsseldepot und -verlust: Für einen Schlüssel ist generell ein Depot von CHF 10.00 zu 

entrichten. Ein Schlüsselverlust ist sofort dem Eiszentrum Luzern zu melden. Die Umtriebskosten 

bei einem Schlüsselverlust belaufen sich auf CHF 50.00. 

 

5. Schlussbestimmung: Die Eiszentrum Luzern AG lehnt jede Haftung für alle Schäden ab, die im 

(direkten oder indirekten) Zusammenhang mit einer Garderobenmiete entstehen können. Diese 

Haftung lehnt die Eiszentrum Luzern AG namentlich dann ab, wenn die vorliegenden 

Benutzungsbedingungen missachtet, umgangen oder verletzt werden und/oder keine 

Grobfahrlässigkeit zu Lasten des Vermieters nachweisbar ist. Gerichtsstand ist Luzern. Es kommt 

ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. 

 

 

Luzern, 17.03.2022 


